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Senatsverwaltung fir Bildung, Jugend und Familie

Frau Abgeordnete Lilia Usik (CDU)

uber

die Prasidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
uber Senatskanzlei - G Sen -

Antwort

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/25665

vom 24. Marz 2026

uber Gewalt in den Berliner Jugendfreizeiteinrichtungen — Malinahmen von Senat und
Bezirken sowie Praventionsketten und Schutzkonzepte

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie sehen die polizeilichen Statistiken zu allen Deliktgruppen in den Berliner Bezirken aus, die im
Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 24.03.2026 in den Berliner Jugendfreizeiteinrichtungen begangen
wurden (bitte nach Deliktgruppen und Bezirken aufschliisseln)?

2. Wie vielen dieser Meldungen und Hinweise wurde nachgegangen und welche Ergebnisse liegen vor?

Zu 1. und 2.: Die statistischen Daten wurden der fortgeschriebenen polizeilichen
Eingangsstatistik Datawarehouse Fuhrungsinformation (DWH FI) entnommen. Da DWH FI
stets den tagesaktuellen Stand der im Polizeilichen Landessystem zur Information,
Kommunikation und Sachbearbeitung (POLIKS) erfassten Daten widerspiegelt, unterliegt
der Datenbestand einer fortlaufenden Anderung. Dadurch kénnen unterschiedliche
Abfragezeitpunkte zu voneinander abweichenden Ergebnissen fihren.



Im Landessystem POLIKS werden die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten
Deliktsgruppen mit den Tatortlichkeiten ,,Jugendhaus” und ,,Jugendzentrum® erfasst. Die
Verwendung der Begriffe ,,Jugendhaus® oder ,,Jugendzentrum® lassen keine Riickschlisse
auf den genauen Charakter der Einrichtung oder auf eine offentliche oder private
Tragerschaft zu. Unter den zwei auswahlbaren Items werden Jugendfreizeiteinrichtungen
aber auch andere Jugendeinrichtungen wie z. B. Heime und andere stationare
Wohngruppen flr Kinder und Jugendliche erfasst. Eine Differenzierung nach diesen
Kriterien ist seitens der Polizei Berlin im automatisierten Verfahren nicht recherchierbar.

Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | jahr 2026
2021|2022 {2023 | 2024 | 2025 | (bis 24.03.2026)

Stadtbezirk

Charlottenburg-Wilmersdorf 30 25 | 48 | 72 60 14
Straftaten gegen das Leben 0 0 0 0 0 0
einfacher Diebstahl 1 2 4 2 3
Rohheitsdelikte 6 8 15 | 12 | 18 6
schwerer Diebstahl (darunter auch
Einbruchsdelikte) 0 ! > ° 4 2
Sexualdelikte 1 0 0 1 0 1
sonstige Straftaten 18 | 14 | 24 | 50 | 35 5
Vermogensdelikte 4 0 0 1 0 0
Friedrichshain-Kreuzberg 18 | 31 | 33 | 33 | 32 5
Straftaten gegen das Leben 0 0 0 0 0
einfacher Diebstahl 2 5 4 5 1 0
Rohheitsdelikte 3 11 8 8 14 3
schwerer Diebstahl (darunter auch
Einbruchsdelikte) 2 4 2 ° ! 2
Sexualdelikte 0 1 2 1 1 0
sonstige Straftaten 10 | 10 | 17 | 12 9 0

Vermogensdelikte 1 0 0 1 0 0




) Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | jahr 2026
Stadtbezirk
2021 2022|2023 | 2024 | 2025 | (bis 24.03.2026)
Lichtenberg 93 | 54 | 80 | 52 | 54 8
Straftaten gegen das Leben 0 0 0 0 0 0
einfacher Diebstahl 13 | 13 | 12 9 8 0
Rohheitsdelikte 31 | 18 | 26 | 16 | 18 5
schwerer Diebstahl (darunter auch
Einbruchsdelikte) ° 8 ? 10 4 0
Sexualdelikte 4 5 3 1 2 0
sonstige Straftaten 39 30 | 15 | 19
Vermogensdelikte 0 0 1 3
Marzahn-Hellersdorf 43 | 53 | 40 | 43 | 61 32
Straftaten gegen das Leben 0 0 0 0
einfacher Diebstahl 3 8 9 3
Rohheitsdelikte 12 16 | 19 | 13 | 24 16
schwerer Diebstahl (darunter auch
Einbruchsdelikte) > 4 3 t 4 2
Sexualdelikte 0 1 0 4 1 0
sonstige Straftaten 23 22 25 10
Vermogensdelikte 0 2 0 1
Mitte 48 41 28 31 48 17
Straftaten gegen das Leben 0 0 0 0 0 0
einfacher Diebstahl 8 3 8
Rohheitsdelikte 17 12 | 10 16
schwerer Diebstahl (darunter auch
Einbruchsdelikte) 4 ° ° 4 8 !
Sexualdelikte 1 1 0 3 1
sonstige Straftaten 18 18 15
Vermogensdelikte 0 1 0




) Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | jahr 2026
Stadtbezirk
2021 2022|2023 | 2024 | 2025 | (bis 24.03.2026)
Neuko6lin 11 20 24 18 31 4
Straftaten gegen das Leben 0 0
einfacher Diebstahl 0
Rohheitsdelikte 0
schwerer Diebstahl (darunter auch
Einbruchsdelikte) 2 3 2 3 13 0
Sexualdelikte 2 1
sonstige Straftaten 3
Vermogensdelikte 0
Pankow 36 | 34 | 19 | 38 | 36 6
Straftaten gegen das Leben 0 0 0 0
einfacher Diebstahl 3
Rohheitsdelikte 11 7 14 | 16 1
schwerer Diebstahl (darunter auch
Einbruchsdelikte) 0 4 2 ° ! 0
Sexualdelikte 2 1 1 0 1 0
sonstige Straftaten 18 | 18 14 2
Vermogensdelikte 0 0 0 0
Reinickendorf 25 | 27 | 22 | 20 | 33 5
Straftaten gegen das Leben 0 0 0 0
einfacher Diebstahl 3 2
Rohheitsdelikte 10 | 11 6 8 1
schwerer Diebstahl (darunter auch
Einbruchsdelikte) 4 ! 3 ! 8 0
Sexualdelikte 1 2 1
sonstige Straftaten 10 | 11 12
Vermogensdelikte 1 0 0




_ Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | jahr 2026
Stadtbezirk
2021 2022|2023 | 2024 | 2025 | (bis 24.03.2026)
Spandau 18 | 21 | 20 | 29 | 35 12
Straftaten gegen das Leben 0 0
einfacher Diebstahl
Rohheitsdelikte 11 | 20
schwerer Diebstahl (darunter auch
Einbruchsdelikte) 0 2 2 > 4 0
Sexualdelikte 0 1 0 1 0
sonstige Straftaten 11 5
Vermogensdelikte 0 0
Steglitz-Zehlendorf 16 | 39 | 26 | 23 | 40 9
Straftaten gegen das Leben 0 0 0
einfacher Diebstahl 3 4
Rohheitsdelikte 15 11 1
schwerer Diebstahl (darunter auch
Einbruchsdelikte) ! 3 > ! ° 4
Sexualdelikte 2 1 1 2 0
sonstige Straftaten 15 10 | 13 0
Vermogensdelikte 0 1 0 0
Tempelhof-Schéneberg 12 21 | 20 | 22 28 5
Straftaten gegen das Leben 0 0
einfacher Diebstahl 3 1
Rohheitsdelikte 14 2
schwerer Diebstahl (darunter auch
Einbruchsdelikte) 3 > > ° 4 0
Sexualdelikte 0 2
sonstige Straftaten 10
Vermogensdelikte 0 1




Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | jahr 2026
2021|2022 {2023 | 2024 | 2025 | (bis 24.03.2026)

Stadtbezirk

Treptow-Kdpenick 10 | 26 | 35 | 26 | 20 6
Straftaten gegen das Leben 0 0 0 0 0 0
einfacher Diebstahl 1 3 9 2 3 2
Rohheitsdelikte 3 6 11 | 12 1
schwerer Diebstahl (darunter auch
Einbruchsdelikte) 0 3 3 ! ! 2
Sexualdelikte 0 1 4 4 1 1
sonstige Straftaten 5 12 7 7 6 0
Vermogensdelikte 1 1 1 0 0 0
unbekannt 3 2 2 1 0 0
Straftaten gegen das Leben 0 0 0 0 0 0
einfacher Diebstahl 0 2 0 0 0 0
Rohheitsdelikte 0 0 1 0 0 0
schwerer Diebstahl (darunter auch
2 0 0 0 0 0

Einbruchsdelikte)
Sexualdelikte 0 0 1 1 0 0
sonstige Straftaten

Vermogensdelikte
gesamt 363 | 394 | 397 | 408 | 478 123
Quelle: DWH-FI, 30. Marz 2026

Zu allen in der Tabelle genannten Delikten wurden gemafR dem Legalitatsprinzip
polizeiliche Ermittlungen durchgefihrt.

Bei den Ermittlungsverfahren erfolgte:

a) im Rahmen der bisherigen gerichtlichen Entscheidungen in 19 Féllen eine
Verurteilung zu einer Haftstrafe (Jugend- oder Freiheitsstrafe), deren Vollstreckung
in neun Fallen zur Bewahrung ausgesetzt wurde, sowie in 16 Fallen eine
Verurteilung zu einer Geldstrafe; in einem Fall erfolgte eine Unterbringung
(Maliregel der Sicherung- und Besserung); wurden in 140 Fallen
jugendgerichtliche MaBnahmen (unterhalb der Schwelle der Jugendstrafe: von der
Einstellung nach 8 47 Abs. 1 Jugendgerichtgesetz (JGG) bis zur Verhangung von
Jugendarrest) ergriffen; erfolgten in zehn Fallen durch die Gerichte Einstellungen



nach Opportunitatsvorschriften (88 153 Abs. 2, 153a Abs. 2, 154 Abs. 2
Strafprozessordnung (StPO)); ergingen acht Freispriiche;

b) im Rahmen der bisherigen Bearbeitung durch Amts- und Staatsanwaltschaft Berlin
in 192 Fallen eine Einstellung nach Opportunitatsvorschriften (8§ 45 JGG;
88 153 Abs. 1, 153a Abs. 1, 154 Abs. 1 StPO; § 31 a Abs. 1
Betaubungsmittelgesetz (BtMG)); wurden bislang durch Amts- und
Staatsanwaltschaft Berlin 597 Verfahren nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt.

Die Differenz der Summe der beendeten Verfahren ergibt sich daraus, dass nicht alle
Verfahren abgeschlossen sind und sich zudem die Zahl durch Verfahrensverbindungen
und Abgaben reduziert.

3. In wie vielen Fallen kam es seit 2021 zu einer verspateten oder unterlassenen Meldung von Straftaten an
die Polizei durch 6ffentliche Einrichtungen, deren Trager, weitere zusténdige Stellen, Jugendé&mter,
Bezirksémter?

a. Inwelchen Bezirken traten solche Falle auf?

b. Welche Straftatarten waren betroffen?

Zu 3. a. und b.: Alle Straftaten, die bei der Polizei gemeldet werden, werden gemafn dem
Legalitatsprinzip verfolgt. Dem Senat ist es nicht moglich zu bestimmen, welche Anzeigen
von den anzeigenden Stellen ,,unterlassen* oder ,,verspatet” angezeigt worden sind.

4. Verfugen alle Berliner Jugendfreizeiteinrichtungen uber verbindliche Schutz- und Préventionskonzepte
gegen Gewalt?

a. Falls nein: In welchen Bezirken bestehen hier Defizite (bitte konkret auflisten)?

b. Welche Mindeststandards sind vorgeschrieben?

Zu 4.: Gemal § 8a und 8b Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIIl) haben
Einrichtungen, in denen sich Kinder und Jugendliche einen Teil des Tages aufhalten,
Schutzkonzepte zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt
einrichtungsbezogen zu entwickeln. Dabei haben sie Anspruch auf Beratung. Die konkrete
Ausgestaltung in Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit erfolgt
entsprechend der Struktur der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen bezirklicher
Verantwortung in Austibung der Dienst- und Fachaufsicht oder bei freien Tragern in
Tragerautonomie.

Die Erarbeitung von einrichtungsbezogenen Kinderschutz- und Gewaltschutzkonzepten ist
grundséatzlich als ein Prozess zu verstehen, der durch das jeweilige Team einer Einrichtung
zu flhren ist. GemaR umfangreicher Fachliteratur und verschiedener verdoffentlichter



Arbeitshilfen zu Schutzkonzepten sind folgende Mindestanforderungen an
einrichtungsbezogene Schutzkonzepte zu stellen:

- Erarbeitung eines Leitbildes und eines Verhaltenskodex im Umgang mit der jeweiligen
Zielgruppe (z. B. ist der Schutz der Zielgruppe vor sexueller Gewalt Bestandteil des
Leitbildes der Einrichtung und gibt es Verhaltensregeln zum Umgang mit
sexualisierter, sexistischer, diskriminierender Sprache)

- Durchfiihrung einer einrichtungsbezogenen Risikoanalyse (z. B. gibt es blinde Ecken in
der Einrichtung oder auf dem Grundstuick der Einrichtung, gibt es ein Risiko durch
einrichtungsfremde Personen)

- Erstellung eines Interventionsplanes (z. B. gibt es klare Strukturen, wer, wann und wie
bei Verdacht auf Kindeswohlgefahrdung informiert werden muss, wer steht der
Einrichtung als eine insofern erfahrene Fachkraft im Kinderschutz zur Verfligung)

- Erstellung eines Partizipationskonzeptes (z. B. wie wird das Leitbild und der
Verhaltenskodex mit der jeweiligen Zielgruppe kommuniziert und weiterentwickelt)

- Erstellung eines Einarbeitungs- und Fortbildungskonzeptes (z. B. wie wird das
Schutzkonzept der Einrichtung neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommuniziert,
in welchen Abstanden wird das Schutzkonzept tiberprift, wie ist das
Fortbildungskonzept fur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)

- Erstellung eines Beschwerdekonzeptes (z. B. gibt es externe und interne
Beschwerdestellen, die der Zielgruppe auch bekannt sind; gibt es ein klares Verfahren
zur Bearbeitung von Beschwerden).

Eine vollstandige, umfassende und statistisch detaillierte Erhebung war, bedingt durch die
kurzfristige Bearbeitungszeit, nicht moglich. Eine Uberblicksweise Abfrage aller Bezirke
hat ergeben, dass bezirklich geférderte und landesgeférderte Angebote der
Jugendarbeit nach § 11, § 12 sowie § 13 Abs. 1 SGB VIII mehrheitlich Schutzkonzepte
vorhalten. Ein kleiner Teil der Einrichtungen und Angebote befindet sich im Prozess der
Erarbeitung bzw. Aktualisierung von Schutzkonzepten. Ein geringfugiger Teil hat aktuell
kein Schutzkonzept vorliegen. Der Senat drangt darauf, kurzfristig Schutzkonzepte zu
erstellen.



Hinsichtlich der Uberpriifung und Qualitatssicherung der Schutzkonzepte existieren je
nach Bezirk, Tragerschaft und jeweiligem Trager unterschiedliche Verfahren.

Grundsatzlich werden die Schutzkonzepte regelmaliig, meist jahrlich, im Rahmen des
Zuwendungsverfahrens, im Rahmen von Qualitatsgesprachen oder durch regelhafte
Verfahren durch die bezirklichen Koordinierungsstellen flr Kinderschutz tberprft.
Teilweise findet eine gemeinsame Erarbeitung/Uberpriifung von Schutzkonzepten
zwischen Jugendamtern und Tragern statt. Beanstandungen von Konzepten wurden im
Rahmen dieser Verfahren lediglich in Einzelfallen vorgenommen.

Quantitat und Qualitat der Kinderschutzkonzepte werden i. d. R. tiber Leistungsvertrage,
Zuwendungsbescheide, Zielvereinbarungen und Sachberichte, fachliche Prifungen,
Qualitatsgesprache, regelmalliige Abstimmungen, Berichtspflichten sowie die Moglichkeit
von Auflagen und Nachsteuerung sichergestellt.

Weiterhin werden aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen zum Themenkomplex
Schutz vor sexualisierter Gewalt regelm&Rig im Rahmen von Fachveranstaltungen oder
Fach-Arbeitsgruppen behandelt.

5. Wie sind die Melde- und Interventionsketten bei Gewaltvorféallen in Jugendfreizeiteinrichtungen konkret
ausgestaltet?

a. Welche Stellen sind jeweils einzubeziehen (z. B. Jugendamt, Bezirk, Polizei, Trager)?

b. Innerhalb welcher Fristen missen Meldungen erfolgen?

6. Wie wird sichergestellt, dass Gewaltvorfalle — insbesondere bei Minderjahrigen — konsequent und
unverziglich gemeldet werden?

a. Welche Kontrollmechanismen bestehen?

b. Welche Sanktionen drohen bei unterlassener Meldung?

Zu 5. und 6.: Gewaltvorfalle in Jugendfreizeiteinrichtungen sind im Rahmen der Dienst-
und Fachaufsicht bei 6ffentlichen Einrichtungen und im Rahmen der Fachaufsicht bei
freien Tragern den zustandigen Jugendamtern in den Bezirken umgehend zu melden.

Eine gesetzlich zwingende Anzeigepflicht gibt es nur im Bereich der Planung von
sogenannten Katalogstraftaten nach § 138 Strafgesetzbuch (StGB). Allerdings ist,
insbesondere im Kontext von Kinderschutzfallen zu prifen, ob eine Anzeige - auch zum
Schutz des Opfers und zur Vermeidung weiterer Straftaten — erforderlich ist. Es besteht
also eine Verpflichtung eine Anzeige zu prifen und zu dokumentieren.
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Fir Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach SGB VIII gelten die
allgemeinen Anforderungen des Kinder- und Jugendhilferechts, insbesondere der
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung gemaf 8§ 8a SGB VIII.

Zu bericksichtigen sind insbesondere datenschutzrechtliche Vorgaben beim Umgang mit
sensiblen Daten von Minderjéhrigen, die Bedeutung von Vertrauensbeziehungen in
niedrigschwelligen Angeboten, die Notwendigkeit einer fachlichen Einzelfallprufung im
Kinderschutz sowie bestehende gesetzliche Verfahren nach § 8a SGB VIII.

Die Sicherstellung und Kontrolle der vorgegebenen Standards obliegt der Verantwortung
der jeweiligen Tragerschaft beim offentlichen oder freien Trager.

7. Welche Schulungs- und Fortbildungsangebote bestehen fir Mitarbeitende in Jugendfreizeiteinrichtungen
zur Gewaltpravention und zum Umgang mit Verdachtsfallen?

a. Sind diese verpflichtend?

b. Wie h&ufig werden diese durchgefiihrt?

Zu 7. Fortbildungs- und Qualifizierungskonzepte sind Bestandteil der trager- und
einrichtungsbezogenen Schutzkonzepte. Die Fortbildungskonzepte sollen auch
Honorarkrafte, Ehrenamtliche, Praktikantinnen und Praktikanten einbeziehen. Fragen der
Fortbildungsthemen, der Umfange und Teilnehmerkreise sind jeweils einrichtungs- und
zielgruppenbezogen durch die Trager zu entwickeln.

Zum Erkennen und Dokumentieren von Kinderschutzfallen, zu denen auch der Verdacht
auf sexualisierte Gewalt gehort, steht fur Einrichtungen der Jugendarbeit der
Berlineinheitliche Bogen zur ,,Risikoeinschatzung bei Verdacht einer Gefahrdung des
Wohls eines Kindes oder Jugendlichen (Ersteinschatzung gem. 8 8a SGB VIII)“ zur
Verfligung. Dieser Bogen dient auch zur standardgemé&fRen Dokumentation von
Kinderschutzfallen in Jugendfreizeiteinrichtungen.

Den Anspruch der Trager auf Beratung bei der Erarbeitung von Schutzkonzepten erfullt
das Land Berlin u. a. durch die gesamtstadtisch finanzierten Fachberatungsstellen
Kinderschutz und die kontinuierlichen Fortbildungsangebote des Sozialpadagogischen
Fortbildungsinstituts Berlin — Brandenburg (SFBB).

Das Bundesministerium fir Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ)
bietet gemeinsam mit dem Bundesinstitut fiir Offentliche Gesundheit (BIOG) ein
umfassendes Fortbildungsportal fur qualifizierte Fortbildungen im Themenfeld
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sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend an: https://www.fortbildungsnetz-

sg.de/fortbildung-finden.

Im Rahmen des SFBB werden regelmafig verschiedene Fortbildungen zu den
Themenbereichen Kinderschutz, sexuelle Gewalt und Schutzkonzepte fiir die Bereiche
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit angeboten.

Die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter obliegt der Personalentwicklung
der jeweiligen Trager. Das SFBB unterstitzt diesen Prozess, indem es auf konkret
formulierte Bedarfe aus den Fachgremien sowie auf jahrliche Bedarfserhebungen
reagiert. Auf dieser Grundlage wird das jahrliche Fortbildungsprogramm mit einer
Vielzahl an Angeboten in den Bereichen Kinderrechte und Kinderschutz erstellt.

Fachkrafte der Kinder — und Jugendhilfe kbnnen sich tber das elektronische
Anmeldeportal des SFBB fiir jene Veranstaltungen anmelden, die ihrem fachlichen
Interesse entsprechen oder die im Rahmen von Zielvereinbarungsgesprachen mit ihren
Vorgesetzten festgelegt wurden.

Ein Auszug dieser Fortbildungen ist nachfolgend zu finden:

e Online: Praventiver Kinderschutz in der Jugend(sozial)arbeit: Gemeinsam sichere
Strukturen schaffen

e Professionelle Nahe und Distanz zum Thema Sexualitat in der Kinder- und
Jugendarbeit

e Grenzen setzen, Schutz bieten — Kinder und Jugendliche stark machen gegen
Gewalt, Mobbing und (sexuellen) Missbrauch

e Workshop: Sexualitat und Aufwachsen im digitalen Raum

e Starkung des Kinderschutzes durch kollegiale Beratung: Praktische Tools fiir die
Fachkrafte der Jugend(sozial)arbeit

e Sexualisierte Gewalt im Netz — wie umgehen mit Cybergrooming (und Co.)?

e Professionelle Nahe und Distanz zum Thema Sexualitat in der Kinder- und
Jugendarbeit

e Digitale sexualisierte Gewalt: Wie kann ein institutionelles Schutzkonzept im
digitalen Raum schitzen?

e Konzeptentwicklung mit Fokus Kinderschutz - JFE Sternschnuppe

e Weiterbildung zur Insoweit erfahrenen Fachkraft im Kinderschutz

¢ Online: Basiswissen Kinderschutz — Kinderschutz geht uns alle an

e Kinderschutz in Theorie und Praxis — Erkennen, Einschatzen und Handeln


https://www.fortbildungsnetz-sg.de/fortbildung-finden
https://www.fortbildungsnetz-sg.de/fortbildung-finden
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e Préavention sexualisierter Gewalt — ein Methodenworkshop fir Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren

e Empowerment von Madchen* und jungen Frauen* - Schutz vor sexualisierter
Gewalt

e Starkung des Kinderschutzes durch kollegiale Beratung: Praktische Tools fiir die
Fachkrafte der Jugend(sozial)arbeit

e Pravention von sexualisierter Gewalt an Kindern

e Kinderschutz in Theorie und Praxis — Erkennen, Einschatzen und Handeln

e Sexuelle Bildung zur Pravention sexualisierter Gewalt unter Jugendlichen

e Kindeswohlgefahrdung erkennen und handeln

e Basiswissen Kinderschutz — Kinderschutz geht uns alle an

e Praxiswerkstatt: Schutzkonzepte in der Kinder- und Jugendarbeit

e Grenzen setzen, Schutz bieten — Kinder und Jugendliche stark machen gegen
Gewalt, Mobbing und (sexuellen) Missbrauch

8. Wie erfolgt die Zusammenarbeit zwischen Senat, Bezirken, Tragern, Schulen und Polizei im Rahmen von
Praventionsketten?

a. Gibt es verbindliche Kooperationsvereinbarungen?

b. Wie wird deren Einhaltung Gberprift?

Zu 8.: Berlin hat mit der Umsetzung des im Februar 2007 vom Senat beschlossenen
»Konzept fur ein Netzwerk Kinderschutz* (MzK Drs. 16/0285) und des Berliner Gesetzes
zum Schutz und Wohl des Kindes (Berliner Kinderschutzgesetz - KiSchuG) vielféltige
MaRnahmen zur Verbesserung des Kinderschutzes im Bereich der Pravention und
Intervention und Versorgung ergriffen sowie verbindliche Strukturen in der
Zusammenarbeit im ,,Netzwerk Kinderschutz* aufgebaut.

Das Problemfeld des sexuellen Kindesmissbrauchs/sexualisierter Gewalt ist Bestandteil
des Kinderschutzes und entsprechend in der Senatskonzeption ,,Netzwerk Kinderschutz*
verankert. Ziel des ,,Netzwerk Kinderschutz* ist die ressortiibergreifende Kooperation und
Zusammenarbeit im Kinderschutz und die Erh6hung von Sensibilitat und Professionalitat
auch in Bereichen, die aul3erhalb der Jugendhilfe liegen. Hierzu zéhlen insbesondere die
Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Gesundheitsfachkraften (u. a. mit Kliniken und
niedergelassenen Arztinnen und Arzten), die Zusammenarbeit von Jugendhilfen und
Schule im Kinderschutz, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von
Schutzkonzepten in Schulen, die Zusammenarbeit bei Féllen von Menschenhandel zum
Nachteil von Minderjahrigen (z. B. Zwang zur Prostitution) mit der Polizei und Justiz sowie
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die gesamtstadtischen Angebote von Beratung und Therapie fur minderjahrige Opfer von
sexualisierter Gewalt.

Dariber hinaus gibt es auch in den Bezirken regionale ,,Netzwerke Kinderschutz*, die auf
regionaler Ebene die Zusammenarbeit im Kinderschutz weiterentwickeln und qualifizieren.

Ein Beispiel fur gelingende Kooperation sind die Einrichtung von Kinderschutzambulanzen
(KSA) an sechs Berliner Kliniken und deren Zusammenarbeit mit der
Gewaltschutzambulanz an der Charité.

Die Zusammenarbeit von Schulen und Jugendéamtern ist verbindlich in den gemeinsamen
Ausfiihrungsvorschriften zur Zusammenarbeit von Schulen und bezirklichen Jugendamtern
im Kinderschutz (AV JugSchul Kinderschutz) geregelt und im Handlungsleitfaden
Kinderschutz - Zusammenarbeit zwischen Schulen und bezirklichem Jugendamt
dargestellt.

Die Sicherstellung der Aufgaben der Jugend-, Gesundheitsamter sowie die Kooperation
mit den Sozialamtern zur Gewahrleistung eines wirkungsvollen und umfassenden
Kinderschutzes ist in den Ausfiihrungsvorschriften tiber die Durchfiihrung von MaRnahmen
zum Kinderschutz im Land Berlin (AV Kinderschutz JugGes) geregelt. Hierzu bestimmen
sie Melde-, Informations- und Verfahrensstandards fiir das Tatigwerden der Jugend- und
Gesundheitsdmter und die Zusammenarbeit mit den Sozialamtern.

Die Priifung der Einhaltung der Ausfiihrungsvorschriften liegen jeweils bei den Dienst- und
Fachaufsichtsflihrenden Behorden.

9. Welche Erkenntnisse liegen dem Senat uber strukturelle Defizite bei der Meldung und Bearbeitung von
Straftaten in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe seit 2021 vor?

Zu 9.: In Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Eingliederungshilfe, die gemaf}

8 45 SGB VIII der Betriebserlaubnispflicht unterliegen, besteht geman

8 47, Abs.2, SGB VIII eine gesetzliche festgeschriebene Meldepflicht. Danach muss ein
Trager alle ,,Ereignisse und Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und
Jugendlichen zu beeintrachtigen®, unverziglich der zustadndigen Behtrde anzeigen. Das
Gesetz zur Ausfuhrung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG KJHG) flhrt in § 31
konkretisierend aus, dass neben Tragern auch die Leitung der Einrichtung dieser
Meldepflicht unterliegen.
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Vor diesem Hintergrund besteht im Land Berlin seit vielen Jahren ein strukturiertes
Meldeverfahren, mit dem betriebserlaubte Jugendhilfeangebote sogenannte ,,Besondere
Vorkommnisse* bei der Einrichtungsaufsicht der Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend
und Familie (SenBJF) melden. Diese Meldungen werden nach Inhalt und Dringlichkeit
erfasst und bearbeitet.

Das Verfahren bzw. die o. g. gesetzliche Meldepflicht ist allen Tragern bekannt,
entsprechende Vordrucke und Informationen sind auf der Homepage der
Einrichtungsaufsichten Jugendhilfe und Kita 6ffentlich einsehbar. Ein strukturelles Defizit
liegt in diesem Bereich deshalb nicht vor.

Zu anderen Angeboten der Jugendhilfe siehe auch Antwort zu Frage 5. und 6.

10. Welche konkreten MaBnahmen ergreifen der Senat und die Bezirke, um Gewalt - insbesondere
korperliche und sexuelle Ubergriffe — in Berliner Jugendfreizeiteinrichtungen zu verhindern (bitte
bezirksweise aufschliisseln)?

Zu 10.: Grundprinzipien der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind neben Freiwilligkeit
u. a. ein geschlechtergerechter Umgang und Gewaltfreiheit. Durch verschiedene
Methoden der offenen Jugendarbeit, wie Projekt- und Gruppenarbeit, offenen Angebote,
Jugendkulturarbeit, internationale Begegnungen und geschlechtsspezifische Arbeit,
werden die Grundprinzipien auf vielfaltige Weise vermittelt und eingetbt. Durch das im
Land Berlin seit 2022 in Kraft gesetzte AG KJHG, zur Unterstutzung von Familien und zur
Forderung der Beteiligung und Demokratiebildung junger Menschen und Familien, wurde
die Kinder- und Jugendarbeit in Berlin erheblich gestarkt, ausgebaut und verbindliche
Angebotsformen eingefiihrt.

Zudem hat das Land Berlin in Folge der gewalttatigen Ausschreitungen in der
Silvesternacht 2022/2023 ein umfassendes Malinahmenpaket entwickelt, das zum Ziel
hat, Jugendgewalt — insbesondere in belasteten Gebieten — durch Pravention und
Intervention wirksam zu begegnen. An der Entwicklung des MaRnahmepakets waren die
SenBJF, Senatsverwaltung fur Inneres und Sport (SeninnSport), Senatsverwaltung fiir
Justiz und Verbraucherschutz (SenJustV), Senatsverwaltung fir Kultur und
Gesellschaftlichen Zusammenhalt (SenKultGZ), Senatsverwaltung flr Arbeit, Soziales,
Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung (SenASGIVA) sowie die
Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenStadt) beteiligt.
Einbezogen waren auch die Bezirke unter Beteiligung junger Menschen und der
Zivilgesellschaft. Zum einen sollen Jugendlichen Perspektiven und Teilhabechancen
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eroffnet und zugleich klare Konsequenzen bei Straftaten und Grenziiberschreitungen
aufgezeigt werden.

Die Projekte fordern die soziale und berufliche Teilhabe junger Menschen, starken
Konflikt- und Gewaltpravention und setzen konsequentes Handeln bei strafbarem
Verhalten um. Zum anderen verfolgt der Senat bei der Pravention von Jugendgewalt
aulRerdem die Strategie, im Kontext der Familie anzusetzen, um die Elternkompetenzen
friihzeitig zu starken. Hierbei sollen insbesondere Familien mit multiplen Problemlagen
durch Beratung, Begleitung und Begegnung erreicht werden.

Fir die Umsetzung der Malinahmen zur Pravention von Jugendgewalt standen in den
Haushaltsjahren 2023 bis 2025 fur sechs einzelne Ressorts ca. 106,7 Mio. Euro zur
Verfligung. Es wurden insgesamt 33 Malinahmen zur Pravention und Intervention von
Jugendgewalt durch die o. g. Senatsverwaltungen in Zusammenarbeit mit den Bezirken
und der Zivilgesellschaft umgesetzt.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der MaRnahmen der SenBJF wurden auf folgende
Bereiche gesetzt: kiezorientierte, aufsuchende und innovative Anséatze der
Jugendsozialarbeit und der sportorientierten Jugendsozialarbeit, gezielte Angebote zur
Pravention von Jugenddelinquenz und Starkung der Kooperation von Jugendhilfe und
Polizei im Rahmen der Jugendhilfe im Strafverfahren. Weitere Schwerpunkte liegen auf:

e der Schaffung von mehr Freizeitangeboten, insb. flr altere Jugendliche durch den
Ausbau der Jugendarbeit, die Starkung der ortlichen Jugendarbeit in belasteten
Stadtteilen und der Aufwertung von Orten fiir junge Menschen und Familien;

e die Unterstltzung von Grundschulen und Oberstufenzentren, welche sich in
belasteten Gebieten befinden, durch Schulsozialarbeit und psychosoziale
Beratung;

e den Angeboten fur auBerschulische Bildungsabschlisse und berufliche
Orientierung;

e dem Erreichen von Familien mit multiplen Problemlagen, Elternarbeit und Starkung
der Erziehungskompetenzen durch Angebote der Familienférderung;

e der Forderung von Respekt gegenliber Rettungskraften, insbesondere der
Feuerwehr sowie Starkung der Staatsanwaltschaften flr entschlossenes staatliches
Handeln.
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Der Fokus liegt auf dem Ausbau und der Starkung vorhandener Landesprogramme,
Projekte und Regelstrukturen. Bestehende Ansétze der Pravention und Intervention sollen
zielgruppenspezifisch weiterentwickelt werden, die Vernetzung zwischen den Programmen
und Ressorts verbessert sowie die bezirklichen Regelstrukturen gestarkt werden.

Mit Blick auf die Umsetzung der MaRnahmen im Haushaltsjahr 2024 hat die SenBJF ein
Monitoring durchgefiihrt. Die Ergebnisse des Monitorings zeigen, dass die MalRnahmen
erfolgreich implementiert wurden und innerhalb der bestehenden Regelstrukturen einen
groRen Teil der anvisierten Zielgruppe erreichen.! Im Haushaltsjahr 2024 wurden
zusatzlich 92.453 tuberwiegend mannliche und armutsbetroffene Jugendliche und junge
Erwachsene erreicht. Circa ein Viertel der jungen Menschen hat einen Fluchthintergrund.
Mit den verschiedenen Malinahmen zur friihzeitigen Starkung von Elternkompetenzen
wurden im Haushaltsjahr 2024 zusatzlich rund 29.000 Eltern und Kinder erreicht — in
allen Angeboten wies ein Grof3teil der Familien (mind. 40 Prozent) eine
Migrationsgeschichte und/oder eine Armutsbelastung auf. Uber die Kita-Sozialarbeit
wurden zusatzlich rund 1.000 Fachkrafte unterstitzt.

Der Grol3teil der beim Jugendgewaltgipfel entwickelten Projekte wird im
Haushaltsplanentwurf der SenBJF 2026/2027 im gleichen Umfang fortgefihrt.

Der Schwerpunkt der SenBJF liegt auf der Verstetigung der wirksamen Angebote in den
Bereichen Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit und Pravention von Jugenddelinquenz sowie
der friihzeitigen Starkung von Elternkompetenzen.

Die MaRnahmen im Bereich Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit werden im Folgenden,
nach Bezirken aufgeschliisselt, dargestellt.

1 vgl. Monitoring zur Umsetzung der MaBnahmen aus dem Jugendgewaltgipfel im Haushaltsjahr 2024, in der jeweiligen
Zustandigkeit durchgefiihrt durch Abteilung 11l und Abteilung V, SenBJF. Auf Basis von durch die SenBJF erstellten
Vorlagen wurden fiir die Erhebung seitens der bezirklichen Jugendamter bei auftragsweiser Bewirtschaftung bzw.
Basiskorrektur sowie durch die umsetzenden Trager bei Zuwendung Daten zur Anzahl der Teilnehmenden und deren
sozialstruktureller Merkmale zur Verfiigung gestellt. Detaillierte Angaben sind Anlage 1 zu entnehmen.
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Tabelle 1:
MalRnahme 10 - Starkung bezirklicher, kiezorientierter und gewaltpréaventiver
Jugendsozialarbeit nach § 13 Absatz 1 SGB VIII, Haushaltsjahr 2026

Bezirk Summe der zur Verfiigung stehenden Mittel

01 Mitte 449.866 €
02 Friedrichshain-Kreuzberg 425.899 €
03 Pankow 272.896 €
04 Charlottenburg-Wilmersdorf 0€

05 Spandau 409.518 €
06 Steglitz-Zehlendorf 278.104 €
07 Tempelhof-Schdneberg 354.269 €
08 Neukdlln 546.926 €
09 Treptow-Kdpenick 297.104 €
10 Marzahn-Hellersdorf 436.298 €
11 Lichtenberg 315.498 €
12 Reinickendorf 513.622 €

GESAMT Berlin 4.300.000 €
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Malinahme 11 - Starkung der aufsuchenden Jugendsozialarbeit/Streetwork im Land
Berlin, Haushaltsjahr 2026
Ausbau der bestehenden Landesprogramme aufsuchender Jugendsozialarbeit umgesetzt

durch die Trager Gangway e. V. und OutreachgGmbH), Ziel: pro Bezirk sind min. zwei

Teams eingesetzt

bestehenden Teams
(Grol3siedlung
Halemweg)
70.000 €

Gesamtzahl
der Teams
pro Bezirk

Gangway e. V.: Outreach gGmbH: (Landesprogr
Einsatzgebiete fir die Einsatzgebiete fir die amme und
Forderung MalRnahme Forderung MalRnahme Malnahme
Bezirk 11 Jugendgewaltgipfel | 11 Jugendgewaltgipfel 11)
01 LOR Wedding und
Mitte Gesundbrunnen SR L.t.aopo.ldplatz Neu:
Aufstockung um Praventionsteam 7
95.000 € 47.500 €
02 BZR: Tempelhofer
Friedrichshain- Vorstadt/Nordliche
Kreuzberg Luisenstadt/Sidliche
Luisenstadt 3
Aufstockung des Teams
Friedrichshain um
140.000 €
03 PGR Buch
Pankow Aufstockung des Teams 5
um 70.000 €
04 Verbundprojekt mobile
Charlottenburg- aufsuchende
Wilmersdorf Jugendsozialarbeit
Neues Team
Aufstockung des 2




19

05 Verbundprojekt mobile
Spandau aufsuchende
Jugendsozialarbeit
"Neues Team - Fokus
Drogenstreetwork
rund um die U7 und
Sozialraumorientierung
Haselhorst*
140.000 €
06 PGR Steglitz nach
Steglitz- Felderkundung 2023,
Zehlendorf Neues Team
Gesamt: 105.000 €
07 PGR Schoéneberg Sid, )
) ) Nahariyastr./Rathausstr.
Tempelhof- Friedenau bis BZR
/Nollendorfplatz und
Schoneberg AlbrechtstralRe entlang )
s Dennewitzplatz,
52.500 €
Aufstockung um 52.500 €
08 Neues Team: High-
Neukolin Deck-Siedlung
142.500 €
09 PGR Treptow-Kopenick 1
Treptow- insb. BZR Aufstockung des Teams
K6penick Niederschoneweide um 70.000 €
Gesamt: 35.000 €
10 PGR: Marzahn
Aufstockung der Teams
Marzahn- Aufstockung des Teams
um 70.000 €
Hellersdorf um 70.000 €
11 Lichtenberg PGR:

Hohenschdnhausen Nord

Aufstockung des Teams

um 140.000 € (mit Team
Lichtenberg)

12
Reinickendorf

PGR:
Markisches Viertel und
Wittenau/Borsigwalde

Aufstockung um
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140.000 €

Uberbezirklich

Arbeit mit
jugendkulturellen Szenen
(Bestandsteam)
Neu: Qualifizierung von
Peers der Communities
flr Sport & Bewegung im
Offentlichen Raum

Gesamt: 57
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Tabelle 3:
MalRnahme 17 - Ausweitung des Neuko6llner Handlungskonzepts
»Pravention und Intervention bei Kinder- und Jugendkriminalitat®, Haushaltsjahr 2026

Summe der zur Summe der zur
Summe der zur ) ) Summe der zur
) Verfugung Verfugung )
Verfligung stehenden ; Verfligung
) stehenden VZA stehenden )
VZA 2026 ) Gesamtmittel 2026
2026 Sachmittel 2026
01 Mitte 4,0 (292.000 €) 16.000 308.000 €
02 Friedrichshain-
3,0 (219.000 €) 12.000 € 231.000 €
Kreuzberg
03 Pankow 2,5 (182.500 €) 10.000 € 192.500 €
04 Charlottenburg-
_ 2,5(182.500 €) 10.000 € 192.500 €
Wilmersdorf
05 Spandau 3,0 (219.000 €) 12.000 € 231.000 €
06 Steglitz-Zehlendorf | 2,5 (182.500 €) 10.000 € 192.500 €
07 Tempelhof-
3 3,0 (219.000 €) 12.000 € 231.000 €
Schoneberg
08 Neukolln 1,5 (109.500 €) 18.000 € * 127.500 €
09 Treptow-Kopenick | 2,5(182.500 €) 10.000 € 192.500 €
10 Marzahn-
3,5 (255.500 €) 14.000 € 269.500 €
Hellersdorf
11 Lichtenberg 3,0 (219.000 €) 12.000 € 231.000 €
12 Reinickendorf 3,0 (219.000 €) 12.000 € 231.000 €
. 34,0
GESAMT Berlin 148.000 € 2.630.000 €
(2.482.000 €)

* unter Beriicksichtigung der bereits vorhandenen 3,0 VZA
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Tabelle 4:

MalRnahme 20 - Starkung der Jugendarbeit in den Bezirken, Haushaltsjahr 2026

Jugendarbeit in den Bezirken (Férdersaule 3)
Bezirk MaRnahmen im Rahmen des Jugendgewaltgipfels
(Schwerpunkt Pravention von Jugendgewalt, Malinahme
20) (seit 10/2023)

01 Mitte 263.316 €

02 Friedrichshain-

Kreuzberg 202.768 €

03 Pankow 172.976 €

04 Charlottenburg-

Wilmersdorf 171644 €

05 Spandau 222.936 €

06 Steglitz-Zehlendorf 182.000 €

07 Tempelhof-

Schéneberg 196.644 €

08 Neukolln 244.720 €

09 Treptow-Kopenick 185.932 €

10 Marzahn-Hellersdorf 219.720 €

11 Lichtenberg 192.780 €

12 Reinickendorf 244.564 €

Gesamt 2.500.000 €

Berlin, den 10. April 2026

In Vertretung
Falko Liecke

Senatsverwaltung fir Bildung,

Jugend und Familie




	a.In welchen Bezirken traten solche Fälle auf?
	b.Welche Straftatarten waren betroffen?
	a.Falls nein: In welchen Bezirken bestehen hier Defizite (bitte konkret auflisten)?
	b.Welche Mindeststandards sind vorgeschrieben?
	a.Welche Stellen sind jeweils einzubeziehen (z. B. Jugendamt, Bezirk, Polizei, Träger)?
	b.Innerhalb welcher Fristen müssen Meldungen erfolgen?
	6. Wie wird sichergestellt, dass Gewaltvorfälle – insbesondere bei Minderjährigen – konsequent und unverzüglich gemeldet werden?
	a.Welche Kontrollmechanismen bestehen?
	b.Welche Sanktionen drohen bei unterlassener Meldung?
	b. Wie häufig werden diese durchgeführt?
	Berlin, den 10. April 2026

